
#ST# Bundesbeschluss
über einen Zusatzkredit für das Verwaltungsgebäude
Effingerstrasse 20 in Bern

vom 22. Juni 1978

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5.Dezember 19771),

beschliesst :

Art. l

Für die Erstellung, des Verwaltungsgebäudes Effingerstrasse 20 in Bern wird ein
Zusatzkredit von 3 925 000 Franken bewilligt.

Art. 2
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich; er untersteht nicht dem Refe-
rendum.
2 Er tritt am Tage der Verabschiedung in Kraft.

Nationalrat, 21.April 1978 Ständerat, 22.Juni 1978

Der Präsident : Bussey Der Präsident : Reimann
Der Protokollführer : Koehler Der Protokollführer: Sauvant
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